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Beschluss des Präsidiums 

 

1. Mit dem Tag ihres Dienstantritts bei dem Verwaltungsgericht Minden wird 
Richterin Röwekamp der 1. Kammer zugewiesen.  
 
 

2. Mit dem Tag ihres Dienstantritts bei dem Verwaltungsgericht Minden wird 
Richterin Höke der 12. Kammer zugewiesen. 
 
 

3. Mit dem Tag des Dienstantritts von Richterin Heinrichs bei dem Verwaltungs-
gericht Minden 
 
a) wird Richterin Heinrichs der 7. Kammer zugewiesen, 
 
b) tritt Richterin am Verwaltungsgericht Grabitz von der 12. Kammer in die 

16. Kammer über, 
 
c)  gehen zur gleichmäßigen Auslastung der Kammern von der 12. Kammer 

auf die 16. Kammer über: sämtliche Verfahren aus dem Asylrecht – außer 
Dublin-Verfahren – (1810/1910, 1810u/1910u, 2200, 2300) mit Asylbewer-
bern aus Nigeria, die an dem Tag, welcher dem Tag des Dienstantritts von 
Richterin Heinrichs bei dem Verwaltungsgericht Minden vorausgeht, im De-
zernat IV in der 12. Kammer bearbeitet worden sind. 

 
 

 
 

Frenzen 
 
 

 
 

Hage 
 
 

 
 

Dr. Schewe 
 
 

 
Eschenbach 

 
 

 
Schürmann 

 
 

 
 

Kohl 
 
 

 
 

Wiglinski 
 
 

Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Ostermann ist urlaubsbedingt und Vor-
sitzende Richterin am Verwaltungsgericht Dr. Stocksmeyer ist aufgrund Mutterschut-
zes an der Unterschriftsleistung gehindert. 


